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Vorbemerkung: Künftig werden für Bauvorhaben, die nach Prüfung durch die Verwaltung kein gemeindliches 
Einvernehmen erhalten sollen, umfangreicherer Vorlagen gefertigt. Für alle weiteren Bauanträge ohne 
Sondervorlage wird in den Sitzungen vorgeschlagen, das Einvernehmen herzustellen. 
Bauvorhaben, für die das gemeindliche Einvernehmen durch die Verwaltung im Rahmen laufender Geschäfte 
hergestellt wurde, werden künftig zur Kenntnis im Rahmen der Sitzungsladung weitergegeben. 
 
 
 
Bauanträge 
 
 
1. Errichtung Einfahrtsüberdachung -  

Fl. Nr. 1895/5, Gemarkung Pegnitz (Am Buchauer Berg) 

2. Nutzungsänderung: Wohnhaus(teil) in Praxisräume -  
Fl. Nr. 2012/1, Gemarkung Pegnitz (Zum Steinbruch) 

3. Bau eines Bewegungsparcours für Kinder im Zusammenhang mit Naturheilpraxis -  
Fl. Nr. 2012/1, Gemarkung Pegnitz (Zum Steinbruch) 

4. Antrag auf Vorbescheid: Neubau Einfamilienwohnhaus - 
Fl. Nr. 3349, Gemarkung Hainbronn (Hainbronn) 

5. Antrag auf Vorbescheid: Errichtung Einfamilienhaus mit Doppelgarage -  
Fl. Nrn. 1456 u. 1456/1, Gemarkung Hainbronn (Nemschenreuth) 

6. Umbau und Erweiterung Wohnhaus zum Mehrgenerationenhaus -  
Fl. Nr. 108, Gemarkung Leups (Leups) 
 

 
 

 
 

  

Nichtöffentlich – Bauwerber 

1. Roppelt Baptist, Am Buchauer Berg 

2. Hartmann Andrea, Zum Steinbruch 27 

3. Hartmann Andrea, Zum Steinbruch 27 

4. Lämmermann Manuela, Hainbergstraße 

5. Theiss Elisabeth und Sebastian, Am Himmelberg 

6. Lodes Michael u. Johannes, Leups 1 
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